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XXII. Nachtrag zum Volksschulgesetz 
 

 

Erlassen am 4. Juni 2020 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 10. Dezember 20191 Kenntnis genommen und 

 

erlässt: 

 

 

I. 
 

1. Der Erlass «Volksschulgesetz vom 13. Januar 1983»2 wird wie folgt geändert: 

 

Art. 39bis 2. Finanzierung 

1 Der Kanton trägt den Aufwand der anerkannten privaten Sonderschule für die Erfüllung der 

Leistungsvereinbarung, unter Abzug von Beiträgen der Eltern sowie unter Berücksichtigung von 

Unterhalt und Sanierung der Infrastruktur. 

 
2 Er richtet leistungsabhängige Pauschalen aus. Die Sonderschule führt einen Schwankungs-

fonds zum Ausgleich des in Erfüllung der Leistungsvereinbarung erzielten Betriebsergebnisses.  

 
3 Der Schulträger leistet dem Kanton jährlich einen pauschalen Beitrag von Fr. 36'000.–40'000.– 

je schulpflichtige Schülerin oder schulpflichtigen Schüler in einer Sonderschule. Das zuständige 

Departement passt den Beitrag jährlich an die Entwicklung der durchschnittlichen Kosten des Be-

suchs einer Sonderschule, einschliesslich eines Internats, im Kanton an. 

 
4 Die zuständige politische Gemeinde trägt die Elternbeiträge nach Abs. 1 dieser Bestim-

mung, soweit diese uneinbringlich sind. Art. 43 Abs. 1 Bst. b des Sozialhilfegesetzes vom 

27. September 19983 wird sachgemäss angewendet. 

 

 

2. Im Volksschulgesetz vom 13. Januar 1983 werden unter Anpassung an den Text ersetzt:  

– «Staat» durch «Kanton» (ausgenommen Art. 99 Bst. a); 

– «Staatsbeiträge» durch «Kantonsbeiträge». 

 

 

II. 
 

[keine Änderung anderer Erlasse] 

 

 

  

                                                   
1  ABl 2019-00.011.742. 
2 sGS 213.1. 
3  sGS 381.1. 
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III. 
 

[keine Aufhebung anderer Erlasse] 

 

 

IV. 
 

Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Erlasses. 

 

 

Der Präsident des Kantonsrates: 

Bruno Cozzio 

 

Der Leiter der Parlamentsdienste: 

Lukas Schmucki 
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